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Text 

Verordnungsermächtigung 

§ 21. Der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat, soweit dies unter Bedachtnahme auf die 
Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit eines Verfahrens zur Prüfung einer Anmeldung gemäß § 19 
oder eines Antrages gemäß § 20 und zur Beurteilung der Voraussetzungen gemäß § 23 erforderlich ist, 
unter Bedachtnahme auf die Gewährleistung der Sicherheit (§ 1 Z 1) und auf den Stand von Wissenschaft 
und Technik und nach Anhörung des zuständigen wissenschaftlichen Ausschusses der 
Gentechnikkommission durch Verordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit und dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur nähere Bestimmungen über Inhalt, 
Umfang und Form der der Anmeldung gemäß § 19 oder dem Antrag gemäß § 20 anzuschließenden 
Unterlagen zu erlassen. In der Verordnung kann auch angeordnet werden, daß diese Unterlagen unter 
Verwendung der von der Behörde zur Verfügung gestellten Programme auf elektronischen Datenträgern 
vorzulegen sind. 


